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AMTLICHER TEIL 

Durch den Vorsitzenden der Stadtver-

ordnetenversammlung der Stadt Mün-

cheberg wird wie folgt geladen:

Die 35. Sitzung der Stadtverordnetenver-

sammlung der Stadt Müncheberg fi ndet 

am  05.10.2023,

um  18.00 Uhr,

im   Sitzungssaal des Rathauses 

   Müncheberg, Rathausstr. 1

statt. 

Über die nachfolgend angeführten Ta-

gesordnungspunkte wird jeweils beraten 

und gemäß den Vorschriften der Kom-

munalverfassung des Landes Branden-

burg (BbgKVerf.) und der Hauptsatzung 

der Stadt Müncheberg entschieden.

Tagesordnung:

I. öffentlicher Teil:

01 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 

der Ladung, der Anwesenheit und Be-

schlussfähigkeit

02 Entscheidung über eventuelle Ein-

wendungen gegen die Niederschrift 

über den öffentlichen Teil der Sitzung 

der SVV vom 03.08.2023

03 Beschlussfassung über Änderungs-

anträge zur Tagesordnung

04 Informationen der Bürgermeisterin

05 Behandlung von Anfragen der Mitglie-

der der Stadtverordnetenversamm-

lung

06 Einwohnerfragestunde

07 Beratung zum Antrag der Fraktion der 

AfD zur Aufhebung Beschluss 404-

28-2023 - Fortsetzung B-Plan-Verfah-

ren „Windpark Mittelheide“

 Anlage

08 Beratung zum Antrag der Fraktion 

der AfD zur Beendigung der Mitglied-

schaft im Verein „Kommunen für bio-

logische Vielfalt“

 Anlage

09 Satzung der Stadt Müncheberg über 

die Erhebung von Kostenbeiträgen für 

die Inanspruchnahme eines Platzes in 

einer kommunalen Kindertagesstät-

te vom 05. Oktober 2023 (Elternbei-

tragssatzung).

 0376/23

10 Schließtage 2024 für die städtischen 

Kindertagesstätten

 0404/23
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AMTLICHER TEIL 

Tagesordnung der SVV Müncheberg für den 05.10.2023

Fortsetzung von Siete 1

11 Außerplanmäßige Auszahlung Moder-

nisierung Straßenbeleuchtungsanlage 

Eberswalder Straße

 0406/23

12 Außerplanmäßige Auszahlung für 

die Erneuerung der Straßenbeleuch-

tungsanlage Bergmannstr./ Marien-

feld 1a

 0405/23

13 Überplanmäßige Auszahlung für die 

Baumaßnahme Durchlass Müncheho-

fer Weg

 0408/23

14 Erweiterung Verwendungszweck 

Haushaltsmittel H-Gebäude

 0409/23

15 4. Änderung Bebauungsplan Nr. 2 

„Ferienhausgebiet Münchehofe“– Bil-

ligung/frühzeitige Beteiligung der Be-

hörden und sonstigen TöB und der 

Öffentlichkeit

 0391/23

16 Bebauungsplan „Wohnen an der Ho-

henwestedter Straße“- OT Münch-

eberg - Abwägung der Stellungnah-

men aus der frühzeitigen Beteiligung 

der Behörden und sonstigen TöB und 

der Öffentlichkeit

 0377/23

17 Bebauungsplan „Wohnen an der Ho-

henwestedter Straße“ –Billigung Ent-

wurf - Beteiligung der Behörden und 

sonstigen TöB und der Öffentlichkeit

 0378/23

18 7. Änderung Teilfl ächennutzungsplan 

des Ortsteils Müncheberg - Abwä-

gung zur Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange und der Öffentlichkeit

 0390/23

19 7. Änderung Teilfl ächennutzungsplan 

des Ortsteils Müncheberg - Feststel-

lungsbeschluss

 0394/23

20 Umsetzungsorientiertes städtebauli-

ches Leitbild für den Ortsteil Münch-

eberg - Selbstbindungsbeschluss

 0392/23

21 Kriterien für Photovoltaik- Freifl ä-

chenanlagen (PV-Freifl ächenanlagen) 

in der Stadt Müncheberg - Abwägung 

der Stellungnahmen der Ortsbeiräte

 0357/23

22 Kriterien für Photovoltaik-Freifl ächen-

anlagen (PV-Freifl ächenanlagen) in 

der Stadt Müncheberg Selbstbindung

 0358/23

23 Bebauungsplan Nr. 01/01/2021 „So-

larpark Gölsdorfer Straße“ - Abwä-

gung der Stellungnahmen aus den 

Beteiligungen der Behörden und 

sonstigen Trägern öffentlicher Belan-

ge und der Öffentlichkeit

 0360/23

24 Bebauungsplan Nr. 01/01/2021 „So-

larpark Gölsdorfer Straße“ - Sat-

zungsbeschluss

 0393/23

25 Antrag auf teilweise Befreiung von 

den Festsetzungen des Vorhaben- 

und Erschließungsplanes Nr. 05/10/93 

„Wohnpark Gartenstadt“

 0400/23

26 Abwägung der Stellungnahmen 

zur beabsichtigten Einziehung ei-

ner Teilfl äche in der Rosenstraße/ 

R.-Breitscheid Straße im OT Münch-

eberg

 0397/23

27 Einziehung einer Teilfl äche in der Ro-

senstraße/ R. Breitscheid- Straße im 

OT Müncheberg

 0396/23

28 Feststellung der Entbehrlichkeit für 

zwei Grundstücke der Flur 12 von 

Müncheberg, Teilfl ächen der Flurstü-

cke 162 und 24

 0398/23

29 Feststellung der Entbehrlichkeit für 

das Flurstück 17 der Flur 2 von Mün-

cheberg

 0401/23

II. nichtöffentlicher Teil:  

01 Entscheidung über eventuelle Ein-

wendungen gegen die Niederschrift 

über den nichtöffentlichen Teil der Sit-

zung der SVV vom 03.08.2023

02 Informationen der Bürgermeisterin

03 Behandlung der Anfragen der Mitglie-

der der Stadtverordnetenversamm-

lung

04 Personalangelegenheiten

 0403/23

05 Vergabebestätigung „Durchlass Mün-

chehofer Weg“

 0411/23

06 Vergabebestätigung „Teilmodernisie-

rung der stationären Fußgänger-Licht-

signalanlage Ernst-Thälmann-Str. 25“

 0412/23

07 Informationsvorlage über die Zu-

schlagserteilung zum Vergabever-

fahren „Planungsleistung zur Umset-

zung des Brandschutzkonzeptes am 

H-Bau der Grundschule Müncheberg“

 0413/23

08 Verkauf von Grundstücken im OT 

Müncheberg in der Flur 12, Teilfl ächen 

aus Flurstück 162 und 24,

 0399/23

09 Verkauf des Flurstücks 17 der Flur 2 

von Müncheberg

 0402/23

gez. Hahnel

Vorsitzender der 

Stadtverordnetenversammlung
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Tagesordnung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus der Stadt Müncheberg 

für den 28.09.2023

Tagesordnung des Hauptausschusses für den 26.09.2023

Gemäß § 15 Abs. 1 und 4 der Hauptsat-

zung in der jeweils geltenden Fassung 

der Stadt Müncheberg wird bekannt ge-

macht:

Die 27. Sitzung des Hauptausschusses 

der Stadt Müncheberg fi ndet 

am  26.09.2023,

um  18.00 Uhr,

im   Sitzungssaal des Rathauses 

   Müncheberg, Rathausstr. 1

statt. 

Über die nachfolgend angeführten Ta-

gesordnungspunkte wird jeweils beraten 

und gemäß den Vorschriften der Kom-

munalverfassung des Landes Branden-

burg (BbgKVerf.) und der Hauptsatzung 

der Stadt Müncheberg entschieden.

Tagesordnung:

I. öffentlicher Teil:

01 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 

der Ladung, der Anwesenheit und Be-

schlussfähigkeit

02 Beschlussfassung über eventuel-

le Einwendungen gegen die Nieder-

schrift über den öffentlichen Teil der 

Sitzung des Hauptausschusses vom 

25.07.2023

03 Beschlussfassung über Änderungs-

anträge zur Tagesordnung

04 Informationen der Bürgermeisterin

05 Anfragen der Mitglieder des Haupt-

ausschusses

06 Einwohnerfragestunde

07 Beratung zu Vergabeverfahren sowie 

der Erteilung von Ermächtigungen für 

die Bürgermeisterin

08 Informationen und Beratung zu öf-

fentlichen Toiletten in Müncheberg

09 Information zum aktuellen Stand der 

Satzungen in der Stadt Müncheberg

10 Vorbereitung der Stadtverordneten-

versammlung am 05.10.2023 - öffent-

licher Teil

II. nichtöffentlicher Teil:  

01 Beschlussfassung über eventuel-

le Einwendungen gegen die Nieder-

schrift über den nichtöffentlichen Teil 

der Sitzung des Hauptausschusses 

vom 25.07.2023 - nichtöffentlicher 

Teil

02 Anfragen der Mitglieder des Haupt-

ausschusses

03 Informationen der Bürgermeisterin

04 Vorbereitung der Stadtverordne-

tenversammlung am 05.10.2023 - 

nichtöffentlicher Teil

gez. Dr. U. Barkusky

Vorsitzende des Hauptausschusses

Die 31. Sitzung des Ausschusses für Fi-

nanzen, Wirtschaft und Tourismus der 

Stadt Müncheberg fi ndet 

am  28.09.2023,

um  18.30 Uhr,

im   Sitzungssaal des Rathauses 

   Müncheberg, Rathausstr. 1

statt. 

Über die nachfolgend angeführten Ta-

gesordnungspunkte wird jeweils beraten 

und gemäß den Vorschriften der Kom-

munalverfassung des Landes Branden-

burg (BbgKVerf.) und der Hauptsatzung 

der Stadt Müncheberg entschieden.

Tagesordnung:

I. öffentlicher Teil:    

01 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 

der Ladung, der Anwesenheit und Be-

schlussfähigkeit

02 Entscheidung über eventuelle Ein-

wendungen gegen die Niederschrift 

über den öffentlichen Teil der Sitzung 

des Ausschusses vom 27.07.2023

03 Beschlussfassung über Änderungs-

anträge zur Tagesordnung

04 Informationen der Verwaltung

05 Behandlung von Anfragen der Mitglie-

der des Ausschusses

06 Einwohnerfragestunde

07 Vorstellung des Seenland Oder-Spree 

e.V. durch die Geschäftsführerin Frau 

Rußig

08 Satzung der Stadt Müncheberg über 

die Erhebung von Kostenbeiträgen für 

die Inanspruchnahme eines Platzes in 

einer kommunalen Kindertagesstät-

te vom 05. Oktober 2023 (Elternbei-

tragssatzung).

 0376/23

09 Außerplanmäßige Auszahlung Moder-

nisierung Straßenbeleuchtungsanlage 

Eberswalder Straße

 0406/23

10 Außerplanmäßige Auszahlung für 

die Erneuerung der Straßenbeleuch-

tungsanlage Bergmannstr./ Marien-

feld 1a

 0405/23

11 Überplanmäßige Auszahlung für die 

Baumaßnahme Durchlass Müncheho-

fer Weg

 0408/23

12 Erweiterung Verwendungszweck 

Haushaltsmittel H-Gebäude

 0409/23

13 Behandlung des Antrages vom OBR 

Eggersdorf vom 03.04.2023

 Anlage

14 Vorbereitung der Stadtverordneten-

versammlung am 05.10.2023 - öffent-

licher Teil -

II. nichtöffentlicher Teil:  

01 Entscheidung über eventuelle Einwen-

dungen gegen die Niederschrift über 

den nichtöffentlichen Teil der Sitzung 

des Ausschusses vom 27.07.2023

02 Informationen der Verwaltung

03 Behandlung von Anfragen der Mitglie-

der des Ausschusses

04 Vorbereitung der Stadtverordne-

tenversammlung am 05.10.2023 - 

nichtöffentlicher Teil -

gez. Rothe

Ausschussvorsitzender
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AMTLICHER TEIL 

Tagesordnung des Ausschusses für Soziales, Bildung und Jugend, Kultur, Vereine 

für den 04.10.2023

Die 26. Sitzung des Ausschusses für So-

ziales, Bildung und Jugend, Kultur, Verei-

ne der Stadt Müncheberg fi ndet 

am  04.10.2023,

um  18.00 Uhr,

im   Sitzungssaal des Rathauses 

   Müncheberg, Rathausstr. 1

statt. 

Über die nachfolgend angeführten Ta-

gesordnungspunkte wird jeweils beraten 

und gemäßden Vorschriften der Kommu-

nalverfassung des Landes Brandenburg 

(BbgKVerf.) und der Hauptsatzung der 

Stadt Müncheberg entschieden.

Tagesordnung:

I. öffentlicher Teil:    

01 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 

der Ladung und der Anwesenheit

02 Beschlussfassung über eventuel-

le Einwendungen gegen die Nie-

derschrift über den öffentlichen Teil 

der Sitzung des Ausschusses vom 

01.08.2023

03 Beschlussfassung über Änderungs-

anträge zur Tagesordnung

04 Informationen des Ausschussvorsit-

zenden und der Verwaltung

05 Anfragen der Mitglieder des Aus-

schusses

06 Einwohnerfragestunde

07 Förderung der Vereine

08 Informationen zum aktuellen Stand 

des Jugendclubs

09 Verständigung zur Benennung eines 

Kinder- und Jugendbeauftragten ge-

mäß Hauptsatzung (Aufruf auf Home-

page gewünscht?)

10 Satzung der Stadt Müncheberg über 

die Erhebung von Kostenbeiträgen für 

die Inanspruchnahme eines Platzes in 

einer kommunalen Kindertagesstät-

te vom 05. Oktober 2023 (Elternbei-

tragssatzung).

 0376/23

11 Schließtage 2024 für die städtischen 

Kindertagesstätten

 0404/23

12 Vorbereitung der Stadtverordneten-

versammlung für den öffentlichen Teil 

am 05.10.2023

II. nichtöffentlicher Teil:  

01 Beschlussfassung über eventuel-

le Einwendungen gegen die Nieder-

schrift über den nichtöffentlichen Teil 

der Sitzung des Ausschusses vom 

01.08.2023

02 Informationen des Ausschussvorsit-

zenden und der Verwaltung

03 Anfragen der Mitglieder des Aus-

schusses

04 Vorbereitung der Stadtverordneten-

versammlung für den nichtöffentli-

chen Teil am 05.10.2023

gez. Hahnel

Ausschussvorsitzender

Die 7. Sitzung des Ausschusses für Er-

neuerbare Energien der Stadt Münche-

berg fi ndet 

am   25.09.2023,

um   18.30 Uhr,

im    Sitzungssaal des Rathau-

ses 

    Müncheberg, Rathausstr. 1

statt. 

Über die nachfolgend angeführten Ta-

gesordnungspunkte wird jeweils beraten 

und gemäß den Vorschriften der Kom-

munalverfassung des Landes Branden-

burg (BbgKVerf.) und der Hauptsatzung 

der Stadt Müncheberg entschieden.

Tagesordnung:

I. öffentlicher Teil:    

01 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 

der Ladung, der Anwesenheit und Be-

schlussfähigkeit

Tagesordnung des Ausschusses für Erneuerbare Energien der Stadt Müncheberg 

für den 25.09.2023

02 Entscheidung über eventuelle Ein-

wendungen gegen die Niederschrift 

über den öffentlichen Teil der Sitzung 

des Ausschusses vom 24.07.2023.

03 Beschlussfassung über Änderungs-

anträge zur Tagesordnung

04 Behandlung von Anfragen der Mitglie-

der des Ausschusses

05 Einwohnerfragestunde

06 Vorstellung des PV-Projektes Herm-

ersdorf durch die ENBW AG, vertre-

ten durch Herrn Müller

07 Vorstellung des PV-Projektes Dahms-

dorf durch die Clean Invest GmbH, 

vertreten durch Herrn Phillipp

08 Biogasanlage für PKW

09 Kriterienkatalog für Freifl ächen Photo-

voltaikanlagen

10 Informationen der Verwaltung

II. nichtöffentlicher Teil:  

01 Entscheidung über eventuelle Einwen-

dungen gegen die Niederschrift über 

den nichtöffentlichen Teil der Sitzung 

des Ausschusses vom 24.07.2023.

02 Behandlung von Anfragen der Mitglie-

der des Ausschusses

gez. Herr Langer

Ausschussvorsitzender
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AMTLICHER TEIL 

Tagesordnung des Ausschusses für Bauen, Ortsentwicklung, Klimaschutz und Umwelt 

der Stadt Müncheberg für den 27.09.2023

Die 27. Sitzung des Ausschusses für 

Bauen, Ortsentwicklung, Klimaschutz 

und Umwelt der Stadt Müncheberg fi n-

det 

am  27.09.2023,

um  18.00 Uhr,

im   Sitzungssaal des Rathauses 

   Müncheberg, Rathausstr. 1

statt. 

Über die nachfolgend angeführten Ta-

gesordnungspunkte wird jeweils beraten 

und gemäß den Vorschriften der Kom-

munalverfassung des Landes Branden-

burg (BbgKVerf.) und der Hauptsatzung 

der Stadt Müncheberg entschieden.

Tagesordnung:

I. öffentlicher Teil:    

01 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 

der Ladung, der Anwesenheit und Be-

schlussfähigkeit

02 Beschlussfassung über eventuel-

le Einwendungen gegen die Nie-

derschrift über den öffentlichen Teil 

der Sitzung des Ausschusses vom 

28.06.2023

03 Beschlussfassung über Änderungs-

anträge zur Tagesordnung

04 Informationen der Ausschussvorsit-

zenden und der Verwaltung

05 Anfragen von Mitgliedern des Aus-

schusses

06 Einwohnerfragestunde

07 4. Änderung Bebauungsplan Nr. 2 

„Ferienhausgebiet Münchehofe“– Bil-

ligung/frühzeitige Beteiligung der Be-

hörden und sonstigen TöB und der 

Öffentlichkeit

 0391/23

08 Bebauungsplan „Wohnen an der Ho-

henwestedter Straße“- OT Münch-

eberg - Abwägung der Stellungnah-

men aus der frühzeitigen Beteiligung 

der Behörden und sonstigen TöB und 

der Öffentlichkeit

 0377/23

09 Bebauungsplan „Wohnen an der Ho-

henwestedter Straße“ –Billigung Ent-

wurf - Beteiligung der Behörden und 

sonstigen TöB und der Öffentlichkeit

 0378/23

10 7. Änderung Teilfl ächennutzungsplan 

des Ortsteils Müncheberg - Abwä-

gung zur Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange und der Öffentlichkeit

 0390/23

11 7. Änderung Teilfl ächennutzungsplan 

des Ortsteils Müncheberg - Feststel-

lungsbeschlus

 0394/23

12 Umsetzungsorientiertes städtebauli-

ches Leitbild für den Ortsteil Münche- 

berg - Selbstbindungsbeschluss

 0392/23

13 Bebauungsplan Nr. 01/01/2021 „So-

larpark Gölsdorfer Straße“ - Abwä-

gung der Stellungnahmen aus den 

Beteiligungen der Behörden und 

sonstigen Trägern öffentlicher Belan-

ge und der Öffentlichkeit

 0360/23

14 Bebauungsplan Nr. 01/01/2021 „So-

larpark Gölsdorfer Straße“ - Sat-

zungsbeschluss

 0393/23

15 Antrag auf teilweise Befreiung von 

den Festsetzungen des Vorhaben- 

und Erschließungsplanes Nr. 05/10/93 

„Wohnpark Gartenstadt“

 0400/23

16 Abwägung der Stellungnahmen 

zur beabsichtigten Einziehung ei-

ner Teilfl äche in der Rosenstraße/ 

R.-Breitscheid Straße im OT Münch-

eberg

 0397/23

17 Einziehung einer Teilfl äche in der Ro-

senstraße/ R. Breitscheid- Straße im 

OT Müncheberg

 0396/23

18 Feststellung der Entbehrlichkeit für 

zwei Grundstücke der Flur 12 von 

Müncheberg, Teilfl ächen der Flurstü-

cke 162 und 24

 0398/23

19 Feststellung der Entbehrlichkeit für 

das Flurstück 17 der Flur 2 von Mün-

cheberg

 0401/23

20 Überplanmäßige Auszahlung für die 

Baumaßnahme Durchlass Müncheho-

fer Weg

 0408/23

21 Beratung zum Antrag der AfD-Frakti-

on zur Beendigung der Mitgliedschaft 

im Verein „Kommunen für biologische 

Vielfalt“

II. nichtöffentlicher Teil:  

01 Beschlussfassung über eventuel-

le Einwendungen gegen die Nieder-

schrift über den nichtöffentlichen Teil 

der Sitzung des Ausschusses vom 

28.06.2023

02 Informationen der Ausschussvorsit-

zenden und der Verwaltung

03 Anfragen von Mitgliedern des Aus-

schusses

gez. Marga van Tankeren

Ausschussvorsitzende
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Beschlüsse der SVV Müncheberg vom 03.08.2023

Beschluss-Nr.: 463-34-2023

Die Stadtverordnetenversammlung emp-

fi ehlt der Kommunalaufsichtsbehör-

de, für die Durchführung der Wahl des 

hauptamtlichen Bürgermeisters oder der 

hauptamtlichen Bürgermeisterin, den 

Tag der Hauptwahl auf den 22. Septem-

ber 2024 festzulegen. Der Termin einer 

möglichen Stichwahl wird für den 13. 

Oktober 2024 festgelegt. 

(zugestimmt – 10 Ja-Stimmen, 

3 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 464-34-2023

Die Stadtverordnetenversammlung ge-

nehmigt auf ihrer Sitzung am 06.07.2023 

die außerplanmäßige Ausgabe für einen 

Zuschuss an die Stadtpfarrkirche Mün-

cheberg Betreibergesellschaft mbH in 

Höhe von 29.800,00 € nach Nachweis-

führung durch die Gesellschaft. 

(zugestimmt – 15 Ja-Stimmen, 

0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 465-34-2023

Die Stadtverordnetenversammlung be-

schließt in ihrer Sitzung am 03.08.2023 

den Sperrvermerk zum Produktkonto 

12610.783111 – Erwerb Rüstwagen – 

aufzuheben. 

(zugestimmt – 15 Ja-Stimmen, 

0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 466-34-2023

Die Stadtverordnetenversammlung ge-

nehmigt auf ihrer Sitzung am 03.08.2023 

die überplanmäßige Auszahlung für den 

Erwerb eines Rüstwagens für die Feuer-

wehr in Höhe von 35.000 €. 

(zugestimmt – 15 Ja-Stimmen, 

0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 467-34-2023

Die Stadtverordnetenversammlung ge-

nehmigt auf ihrer Sitzung am 03.08.2023 

die überplanmäßige Auszahlung für den 

Erwerb des Tanklöschfahrzeuges in 

Höhe von 83.000 €. 

(zugestimmt – 15 Ja-Stimmen, 

0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 468-34-2023

Die Stadtverordnetenversammlung be-

schließt auf ihrer Sitzung am 03.08.2023 

die Satzung über die Erhebung von Ge-

bühren und Kostenersatz für Leistun-

gen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 

Müncheberg unter Beachtung der proto-

kollierten, redaktionellen Änderungen. 

(zugestimmt – 15 Ja-Stimmen, 0

Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen)

(Protokoll) 

Beschluss-Nr.: 469-34-2023

Die Stadtverordnetenversammlung be-

schließt in ihrer Sitzung am 03.08.2023 

die Arbeit des Ausschusses für Grund-

schul- und Hortneubau zu beenden und 

den Ausschuss zum 01.09.2023 aufzulö-

sen. 

(zugestimmt – 11 Ja-Stimmen, 

2 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 470-34-2023

Die Stadtverordnetenversammlung be-

schließt in ihrer Sitzung am 03.08.2023 

der Bürgermeisterin, Frau Dr. Uta Bar-

kusky, die Legitimation zur Zuschlags-

entscheidung und -erteilung für die Ver-

gabe „Neubau Feuerwehrgerätehaus 

Trebnitz - Los 7 Außenanlagen“ zu über-

tragen. 

(zugestimmt – 10 Ja-Stimmen, 

4 Nein-Stimmen, 1 Enthaltungen)

Beschluss-Nr.: 471-34-2023

Die Stadtverordnetenversammlung be-

schließt in ihrer Sitzung am 03.08.2023 

der Bürgermeisterin, Frau Dr. Uta Bar-

kusky, die Legitimation zur Zuschlags-

entscheidung und -erteilung für die Ver-

gabe „Neubau Feuerwehrgerätehaus 

Trebnitz - Los 11 Fliesen-legerarbeiten“ 

zu übertragen. 

(zugestimmt – 10 Ja-Stimmen, 

4 Nein-Stimmen, 1 Enthaltungen)

Die Beschluss-Nrn.: 472-34-2023, 473-

34-2023, 474-34-2023, 475-34-2023 

wurden im nichtöffentlichen Teil gefasst 

und betrafen Vergabe-, und Verwal-

tungsangelegenheiten.

AMTLICHER TEIL 
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Satzung über die Erhebung von Gebühren und Kostenersatz 

für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Müncheberg

Aufgrund der §§ 3 Abs. 1 und 28 Abs. 

2 Ziff. 9 der Kommunalverfassung des 

Landes Brandenburg vom 18. Dezember 

2007 (GVBl. I S. 286), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. 

Juni 2022 (GVBl. I/22, S. 6) in Verbindung 

mit §§ 1,2,4 und 6 des Kommunalabga-

bengesetzes für das Land Brandenburg 

in der Fassung vom 31.März 2004 (GV-

BI.I S.174), zuletzt geändert durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 19.06.2019 (GVBl. 

I/19) und mit §§ 44 und 45 des Geset-

zes über den Brandschutz, die Hilfeleis-

tung und den Katastrophenschutz des 

Landes Brandenburg vom 24. Mai 2004, 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-

setzes vom 19. 06. 2019 (GVBl.I/19, S. 

25), hat die Stadtverordnetenversamm-

lung der Stadt Müncheberg in ihrer Sit-

zung am 03.08.2023 folgenden Satzung 

beschlossen.

§1 

Grundsatz

(1) Die Stadt Müncheberg unterhält ge-

mäß den Bestimmungen des Ge-

setzes über den Brandschutz, die 

Hilfeleistung und den Katastrophen-

schutz des Landes Brandenburg 

(Brandenburgisches Brand – und Ka-

tastrophenschutzgesetz – BbgBkG) 

zur Gewährleistung vorbeugender 

und abwehrender Maßnahmen bei 

Brandgefahren und bei anderen Ge-

fahren in Not – und Unglücksfällen 

eine den örtlichen Verhältnissen ent-

sprechende leistungsfähige Freiwillige 

Feuerwehr (nachfolgend Feuerwehr 

genannt).

§2 

Gegenstand der Erhebung von 

Gebühren und Kostenersatz

(1) Die Stadt Müncheberg erhebt für die 

Einsätze und Leistungen der öffent-

lichen Feuerwehr, nachfolgend als 

„Feuerwehr“ bezeichnet, Gebühren 

nach Maßgabe dieser Satzung und 

dem als Anlage beigefügten „Gebüh-

rentarif“, der Bestandteil dieser Sat-

zung ist.

(2) Erfüllt der Eigentümer, Besitzer oder 

Nutzungsberechtigte seine Verpfl ich-

tungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

BbgBKG nicht oder nicht ordnungs-

gemäß, kann der Aufgabenträger 

auch den Ersatz der Kosten für die 

Beschaffung, Installation, Erprobung 

und die Unterhaltung von technischen 

Ausrüstungsgegenständen und Mate-

rialien verlangen, soweit dies zur Ge-

fahrenabwehr bei Schadensereignis-

sen in dieser Anlage dient.  Darüber 

hinaus sind die Kosten für Übungen 

des Aufgabenträgers, die einen Unfall 

in der betreffenden Anlage zum Ge-

genstand haben, zu erstatten; es gilt 

der Gebührentarif und der Gebühren-

tarif Sonderlöschmittel.  

(3) Ansprüche der Stadt Müncheberg 

(insbesondere zivilrechtliche Ansprü-

che) für andere als die in der Anlage 

zu dieser Satzung bezeichneten Leis-

tungen bleiben von dieser Satzung 

unberührt. 

(4) Gebühren werden auch bei miss-

bräuchlicher Alarmierung der Feuer-

wehr erhoben.

§3 

Bemessungsgrundlage

(1) Maßstab für die Berechnung der Ge-

bühr gem. § 2 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 

ist die Einsatzzeit des Personals und 

der im Gebührentarif genannten Fahr-

zeuge, soweit sie zum Einsatz gekom-

men sind. 

(2) Der Einsatz des Personals sowie die 

Auswahl der Geräte und Fahrzeu-

ge erfolgt entsprechend der gültigen 

Ausrückeordnung der Stadt Münch-

eberg. Nach der Lagebeurteilung am 

Ereignisort liegt der Einsatz von Son-

derlöschmitteln sowie von Personal, 

Geräten und Fahrzeugen im pfl ichtge-

mäßen Ermessen der Einsatzleitung 

der Feuerwehr.

(3) Einsatzzeit ist die Zeit von der Alarmie-

rung der öffentlichen Feuerwehr der 

Stadt Müncheberg bis zur Wieder-

herstellung der Einsatzbereitschaft 

des jeweils zum Einsatz gekommenen 

Fahrzeuges. Die Abrechnung der Ein-

sätze erfolgt minutengenau. 

(4) Muss die öffentliche Feuerwehr der 

Stadt Müncheberg wegen oder infol-

ge eines Einsatzes oder einer Leis-

tung Leistungen Dritter in Anspruch 

nehmen (§13;15 BbgBKG), so werden 

die dafür entstehenden tatsächlichen 

Entgelte (§47 BbgBKG) zusätzlich zu 

den Gebühren nach dieser Satzung 

erhoben.

§4 

Schuldner

(1) Zum Ersatz der durch Einsätze ent-

standenen Kosten ist verpfl ichtet, wer

a. die Gefahr oder den Schaden vor-

sätzlich oder grob fahrlässig her-

beigeführt hat,  

b. ein Fahrzeug hält, wenn die Gefahr 

oder der Schaden beim Betrieb 

von Kraft-, Schienen-, Luft- oder 

Wasserfahrzeugen, selbstfahrende 

Arbeitsmaschinen ausgegangen 

ist oder wer in sonstigen Fällen der 

Gefährdungshaftung verantwort-

lich ist,  

c. als Transportunternehmer, Eigen-

tümer, Besitzer oder sonstiger 

Nutzungsberechtigter verantwort-

lich ist, wenn die Gefahr oder der 

Schaden durch brennbare Flüs-

sigkeiten im Sinne der Betriebssi-

cherheitsverordnung oder durch 

besonders feuergefährliche Stof-

fe oder gefährliche Güter im Sinne 

der jeweils einschlägigen Gefahr-

gutverordnung oder des Wasser-

haushaltsgesetzes entstanden ist,  

d. als Veranstalter nach § 34 Abs. 2 

oder als Verpfl ichteter nach § 35 

BbgBKG verantwortlich ist  

e. ein Tier hält, das geborgen oder ge-

rettet worden ist,  

f. Eigentümer, Besitzer oder sonstiger 

Nutzungsberechtigter eines Ge-

bäudes ist, aus dem Wasser ent-

fernt wurde  

g. wider besseren Wissens oder in 

grob fahrlässiger Unkenntnis der 

Tatsachen die Feuerwehr oder an-

dere Hilfsorganisationen alarmiert 

hat oder  

h. eine Brandmeldeanlage betreibt, 

wenn diese einen Fehlalarm aus-

gelöst hat.  

(2) Mehrere Schuldner haften als Ge-

samtschuldner. 

§5 

Kostenersatzfreiheit, Härtefälle

(1) Einsätze der Feuerwehr, welche nicht 

unter § 45 Abs. 1 BbgBKG fallen, sind 

gebührenfrei. Das Recht zur Erhe-

bung von Gebühren gem. §45 Abs. 

2 Satz 2 BbgBKG, von Kostenersatz 

gem. §45 Abs, 2 Satz 1 BbgBKG und 

Kosten gem. §45 Abs. 3 Satz 2 BbgB-

KG bleibt davon unberührt.

(2) Von der Erhebung von Gebühren und 

Kostenersatz kann die Stadt Münch-

eberg ganz oder teilweise absehen, 

soweit sie im Einzelfall eine unbillige 

Härte wäre oder ein besonderes öf-

fentliches Interesse für den Verzicht 

besteht.

§6 

Entstehung und Fälligkeit

(1) Die Gebühren nach § 2 Abs. 1 und 2 

entstehen mit dem Ende des Einsat-
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zes, auch wenn es zu einer tatsäch-

lichen Hilfeleistung aus Gründen, die 

die Feuerwehr nicht zu vertreten hat, 

nicht gekommen ist.

(2) Die Gebühren werden einen Monat 

nach Bekanntgabe des Gebührenbe-

scheides fällig.

(3) Die Feuerwehr kann die Ausführung 

einer Leistung oder die Überlassung 

von Geräten von einer vorherigen an-

gemessenen Sicherheitsleistung für 

die Gebühren / Kostenersatz abhän-

gig machen.

§7 

Haftung

(1) Die Feuerwehr haftet nicht für Perso-

nenschäden oder Sachschäden, die 

durch unsachgemäße Behandlung 

Bekanntmachungsanordnung

Hiermit mache ich die Satzung über die Erhebung von Gebühren und Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der 

Stadt Müncheberg vom 03.08.2023 bekannt.

Müncheberg, den 08.08.2023

gez. Dr. U. Barkusky

Bürgermeisterin

Gebührentarif 

Anlage 1 zur Kostenersatzsatzung für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehr der Stadt Müncheberg vom 03.08.2023

Satzung über die Erhebung von Gebühren und Kostenersatz 

für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Müncheberg

Fortsetzuing von Seite 6

der in Anspruch genommenen Geräte 

und Ausrüstungsgegenstände durch 

den Kostenersatzschuldner verur-

sacht worden sind.

§8 

Datenschutz

(1) Die Stadt Müncheberg ist berechtigt, 

zum Zwecke der Gebühren/ Kosten-

ersatzerhebung nach dieser Satzung 

die erforderlichen Daten zu erheben, 

zu speichern, zu verwenden und zu 

verarbeiten. 

(2) Erforderliche Daten sind insbesonde-

re Name und Anschrift des Gebühren- 

/Kostenersatzschuldners bzw. des 

gesetzlichen Vertreters sowie die tat-

sächlichen Angaben zum Grund der 

Gebührenpfl icht. 

(3) Zur Ermittlung des Gebühren- /Koste-

nersatzschuldners können zum Zwe-

cke Gebühren-/ Kostenersatzerhe-

bung die in Absatz 2 genannten Daten 

bei Dritten erhoben werden. Dritte 

sind insbesondere Polizeibehörden, 

Ordnungsbehörden, Meldebehörden 

und das Kraftfahrtbundesamt. 

(4) Im Übrigen gelten die Bestimmungen 

des Landesdatenschutzgesetzes so-

wie des § 17 BbgBKG. 

§9 

In - Kraft - Treten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der 

Bekanntmachung in Kraft. 

Müncheberg, den 08.08.2023

gez. Dr. Uta Barkusky

Bürgermeisterin
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

gemäß   § 3 I Nr. 1 i.V.m. § 5 I 1. Alt. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im 

Land Brandenburg zur mandatierten Aufgabenübertragung des Datenschutzes sowie die 

Zuständigkeit für die Koordinierung der Akteneinsicht

Zwischen Stadt Müncheberg, Amt Märkische Schweiz, Amt Barnim Oderbruch, Amt Lebus, Amt Golzow 

und Gemeinde Letschin

Zwischen

der Stadt Müncheberg, 

vertreten durch die Bürgermeisterin 

Frau Dr. Uta Barkusky, Rathausstraße 1, 

15374 Müncheberg, 

nachfolgend „Stadt Müncheberg“ ge-

nannt

dem Amt Märkische Schweiz, 

vertreten durch den Amtsdirektor  Herrn 

Marcel Kerlikofsky, Hauptstraße 1, 15377 

Buckow (Märkische Schweiz), 

nachfolgend „Amt Märkische Schweiz“ 

genannt

dem Amt Barnim Oderbruch, 

vertreten durch den Amtsdirektor Herrn 

Karsten Birkholz, Freienwalder Straße 

48, 16269 Wriezen, 

nachfolgend „Amt Barnim Oderbruch“ 

genannt

dem Amt Lebus, 

vertreten durch den Amtsdirektor Herrn 

Mike Bartsch, Breite Straße 1, 15326 Le-

bus

nachfolgend „Amt Lebus“ genannt

dem Amt Golzow, 

vertreten durch den Amtsdirektor Herrn 

Tino Krebs, Seelower Str. 14, 15328 Gol-

zow

nachfolgend „Amt Golzow“ genannt

und 

der Gemeinde Letschin, 

vertreten durch den Bürgermeister Herrn 

Michael Böttcher, Bahnhofstraße 30 a, 

15324 Letschin 

nachfolgend „Gemeinde Letschin“ ge-

nannt

wird 

gemäß §§ 3 I Nr. 1, 5 I 1. Alt. des Ge-

setzes über kommunale Gemeinschafts-

arbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) 

vom 10. Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 32]) 

in der Fassung vom 19. Juni 2019 (GV-

Bl.I/19, [Nr. 38]) 

die mandatierte Übertragung der Auf-

gabe des Datenschutzes 

auf Grundlage der VERORDNUNG (EU) 

2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLA-

MENTS UND DES RATES vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen 

bei der Verarbeitung personenbezogener 

Daten, zum freien Datenverkehr und zur 

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Da-

tenschutz-Grundverordnung)

und die Zuständigkeit für die Koordi-

nation der Akteneinsicht 

nach dem Akteneinsichts- und Informa-

tionszugangsgesetz (AIG) vom 10. März 

1998 (GVBl.I/98, [Nr. 04]) zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 8. Mai 2018(GV-

Bl.I/18, [Nr. 7])

vereinbart.

Präambel

Nach Art. 37 I a DSGVO haben datenver-

arbeitende Stellen einen Datenschutzbe-

auftragten zu benennen. Die Gemeinde 

Letschin wird im Rahmen der mandatie-

renden Aufgabenübertragung gem. Art. 

39 DSGVO die Aufgaben des Daten-

schutzbeauftragten sowie die Zustän-

digkeit für die Koordination der Akten-

einsicht nach dem Akteneinsichts- und 

Informationszugangsgesetz für seine 

Vertragspartner mit erfüllen.

§ 1 – Gegenstand der Vereinbarung

Die Stadt Müncheberg, das Amt Märki-

sche Schweiz, das Amt Barnim Oder-

bruch, das Amt Lebus, das Amt Golzow 

sowie die Gemeinde Letschin vereinba-

ren, die in der Präambel aufgeführten 

Aufgaben an die Gemeinde Letschin im 

Rahmen eines Mandates zu übertragen, 

um eine gemeinschaftliche und effektive 

Aufgabenerfüllung wahrzunehmen. Die 

Gemeinde Letschin hat eine solche Stel-

le eingerichtet und untersteht dem Bür-

germeister unmittelbar. Die dienstliche 

Weisungsbefugnis im Rahmen des Man-

dats obliegt der Gemeinde Letschin. 

§ 2 – Aufgaben des 

Datenschutzbeauftragten

Der Datenschutzbeauftragte hat die Auf-

gabe, die Daten verarbeitende Stelle bei 

der Ausführung der Datenschutzvor-

schriften zu unterstützen. Zu seinen Auf-

gaben gehören insbesondere:

1. Beratung der Behördenleitung, der 

Mitarbeiter und der Personalvertre-

tung in datenschutzrelevanten Fra-

gen,

2.  Durchführung angekündigter und un-

angekündigter Kontrollen,

3. Führung eines Verzeichnisses von 

Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 DS-

GVO)

4. Kontrolle der Einhaltung der Weisun-

gen des Auftraggebers bei der Ver-

arbeitung personenbezogener Daten 

im Auftrag,

5. Erarbeitung oder Mitwirkung bei der 

Erstellung von Richtlinien, Rund-

schreiben, Dienstvereinbarungen, 

Satzungen, Aktenführungskonzep-

ten, Formularen u. ä., die den Um-

gang mit personenbezogenen Daten 

betreffen,

6. Mitwirkung bei Organisationsent-

scheidungen zur Zusammenarbeit, 

Beteiligung oder Abschottung ein-

zelner Stellen innerhalb der Behörde 

und zur Beteiligung fremder Stellen,

7. Bearbeitung oder Mitwirkung bei 

Auskunfts-, Berichtigungs-, Sper-

rungs- oder Löschungsverlangen, 

bei der Erstellung von Bürgerinfor-

mationen und bei allgemeinen Bür-

gereingaben und Anfragen zum Da-

tenschutz,

8. Beteiligung bei der Auswertung von 

Protokolldateien,

9. Beteiligung bei der Einführung von 

IT-Verfahren zur Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten durch das 

Fachamt/die Fachabteilung, ins-

besondere: Vornahme der Daten-

schutz-Folgeabschätzung

10. Beteiligung bei Maßnahmen zum 

technisch-organisatorischen Daten-

schutz,

11. Beratung bei der Vernichtung von 

Akten und anderen Datenträgern,

12. Schulung der Mitarbeiter in daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen,
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13. Erstellung von Berichten an die Be-

hördenleitung über den Stand des 

Datenschutzes innerhalb der Behör-

de,

14. Ansprechpartner für die externen Da-

tenschutz-Kontrollinstanzen,

15. Zuständigkeit für die Koordinierung 

und Bearbeitung von Fällen/ Anfra-

gen nach dem Akteneinsichts- und 

Informationszugangsgesetz 

Der aufgeführte Aufgabenkatalog ist 

nicht abschließend; dem Datenschutz-

beauftragten können weitere Aufgaben 

zur Sicherstellung des Datenschutzes 

übertragen werden. Die Aufgaben soll-

ten in einer Dienstanweisung schriftlich 

niedergelegt werden, die allen Mitarbei-

tern bekannt gegeben wird. Im Falle von 

Engpässen wird durch die mandatieren-

den Ämter bzw. der Stadt Beistand bei 

der Erfüllung der Aufgabe geleistet. 

§ 3 – Stellung des 

Datenschutzbeauftragten

    (1) Der Datenschutzbeauftragte ist An-

gestellter der Gemeinde Letschin. Die 

Gemeinde Letschin übernimmt sämt-

liche Rechte und Pfl ichten als Arbeit-

geber. Sie ist Mitglied der Vereinigung 

der kommunalen Arbeitgeberverbände 

(VKA) und wendet den Tarifvertrag für 

den öffentlichen Dienst für den Bereich 

Verwaltung (TVöD-V) an.

    (2) Der Datenschutzbeauftragte ist im 

Stellenplan der Gemeinde Letschin zu 

führen. Der notwendige Stellenumfang 

für die Tätigkeiten und Aufgaben wird 

derzeit mit 1,0 VbE bestimmt.

    (3) Die Tätigkeiten des Datenschutz-

beauftragten sind regelmäßig am Ver-

waltungssitz der Gemeinde Letschin zu 

erbringen. Der Dienstsitz befi ndet sich 

am Verwaltungssitz der Gemeinde Let-

schin. Im erforderlichen Umfang erbringt 

der Datenschutzbeauftragte seine Leis-

tungen an den Verwaltungssitzen der an 

dieser Vereinbarung beteiligten Partner.

    (4) Für die Tätigkeiten des Daten-

schutzbeauftragten stellen die Beteilig-

ten geeignete Räumlichkeiten und tech-

nische Mittel zur Verfügung. Die Nutzung 

der technischen Mittel erfolgt nach den 

Vorgaben und Regelungen der jeweils 

Beteiligten.

§ 4 – Kosten

(1) Die an dieser Vereinbarung Beteilig-

ten tragen gemeinsam die tatsächli-

chen und notwendigen Personalauf-

wendungen im Umfang nach § 3 Abs. 

2 dieser Vereinbarung. Dabei erfolgt 

die Aufteilung der Personalaufwen-

dungen im Verhältnis zur Zahl der Ein-

wohner der Beteiligten. Maßgeblich 

für die Zahl der Einwohner ist die vom 

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 

veröffentlichte Einwohnerzahl zum 30. 

Juni des Vorjahres.

(2) Sonstige Personalaufwendungen die 

gemeinsam veranlasst wurden oder 

den Beteiligten gleichermaßen die-

nen, werden zu jeweils 1/6 aufgeteilt.

(3) Aufwendungen, die einem an dieser 

Vereinbarung Beteiligten zuzurechnen 

sind oder durch diesen direkt veran-

lasst wurden, werden durch diesen 

getragen. Dies betrifft insbesondere 

Aufwendungen für Dienstfahrten.

(4) Zusätzlich zu den Personalaufwen-

dungen zahlen die Stadt Müncheberg, 

das Amt Märkische Schweiz, das Amt 

Barnim Oderbruch, das Amt Golzow 

und das Amt Lebus an die Gemein-

de Letschin eine Verwaltungskosten-

pauschale in Höhe von 8 % der zu 

erstattenden Personalaufwendungen 

nach Abs. 1 sowie die Aufwendungen 

nach Abs. 3. Die Jahressonderzah-

lung nach § 20 TVöD-V und Zahlun-

gen nach § 18 TVöD-V sowie die Auf-

wendungen nach Abs. 3 bleiben bei 

der Berechnung der Verwaltungskos-

tenpauschale ohne Berücksichtigung.

(5) Die Gemeinde Letschin stellt den üb-

rigen Beteiligten die Kosten in Rech-

nung. Sie ist berechtigt angemesse-

ne Vorauszahlungen zu verlangen. Im 

ersten Quartal des Folgejahres erfolgt 

eine detaillierte Abrechnung und Be-

rücksichtigung der Vorausleistungen.

(6) Die Beteiligten gehen davon aus, dass 

es sich um eine steuerfreie Beistands-

leistung handelt. Sollte die Leistung 

zukünftig steuerpfl ichtig werden, ist 

die Verteilung der Steuerlast in einer 

gesonderten Vereinbarung zu regeln.

§ 5 – Geltungsdauer und

 Änderungen

(1) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

wird für die Dauer von 10 Jahren ge-

schlossen. Sie verlängert sich jeweils 

um ein Jahr, wenn sie nicht bis spä-

testens 9 Monate vor Vertragsende 

ordentlich gekündigt wird.

(2) Die öffentlich-rechtliche Vereinba-

rung kann ausfolgenden Gründen un-

ter Einhaltung einer Frist von 9 Mo-

naten zum Monatsende durch einen 

einzelnen Beteiligten außerordentlich 

gekündigt oder durch alle Beteiligten 

aufgehoben werden: 

1. Neue Gesetze und Verordnungen 

mit grundlegenden Auswirkungen 

und Veränderungen auf diese Ver-

einbarung 

2. Nichteinhalten der vereinbarten 

Verpfl ichtungen

3. Strukturveränderungen der Stadt 

oder des Amtes mit grundlegen-

den Auswirkungen auf diese Ver-

einbarung

4. Bestands- oder rechtskräftige Ge-

richtsentscheidung, die eine Aus-

schreibungspfl icht für eine ver-

gleichbare Vereinbarung bejaht. 

(3) Die Übernahme von Beschäftigten re-

gelt sich nach dem Bürgerlichen Ge-

setzbuch bzw. anwendbaren Tarif-

recht.

(4) Alle Nebenabreden, Änderungen oder 

Ergänzungen dieser Vereinbarung be-

dürfen zu ihrer rechtlichen Wirksam-

keit der Schriftform, dies gilt auch für 

die Aufhebung dieses Schriftformer-

fordernisses.

§ 6 – Salvatorische Klausel

(1) Sollten sich einzelne Bestimmungen 

dieser Vereinbarung ganz oder teil-

weise als unwirksam oder undurch-

führbar erweisen oder infolge Än-

derungen der Gesetzgebung nach 

Vertragsabschluss unwirksam oder 

undurchführbar werden, bleiben die 

übrigen Vertragsbestimmungen und 

die Wirksamkeit der Vereinbarung im 

Ganzen hiervon unberührt.

(2) An die Stelle der unwirksamen oder 

undurchführbaren Bestimmungen soll 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

gemäß   § 3 I Nr. 1 i.V.m. § 5 I 1. Alt. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im 

Land Brandenburg zur mandatierten Aufgabenübertragung des Datenschutzes sowie die 

Zuständigkeit für die Koordinierung der Akteneinsicht

Zwischen Stadt Müncheberg, Amt Märkische Schweiz, Amt Barnim Oderbruch, Amt Lebus, Amt Golzow 

und Gemeinde Letschin

Fortsetzung von Seite 9
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die wirksame und durchführbare Be-

stimmung treten, die dem Sinn und 

dem Zweck der nichtigen Bestim-

mung möglichst nahekommt.

§ 7 – Inkrafttreten

Die Vereinbarung tritt zum 01.07.2023 in 

Kraft. Gleichzeitig tritt die Vereinbarung 

vom 29.03.2019, die zwischen dem Amt 

Barnim Oderbruch, dem Amt Märkische 

Schweiz, dem Amt Lebus, der Stadt 

Müncheberg und der Gemeinde Letschin 

geschlossen wurde, außer Kraft.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

gemäß   § 3 I Nr. 1 i.V.m. § 5 I 1. Alt. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im 

Land Brandenburg zur mandatierten Aufgabenübertragung des Datenschutzes sowie die 

Zuständigkeit für die Koordinierung der Akteneinsicht

Zwischen Stadt Müncheberg, Amt Märkische Schweiz, Amt Barnim Oderbruch, Amt Lebus, Amt Golzow 

und Gemeinde Letschin

Fortsetzung von Seite 10
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

gemäß   § 3 I Nr. 1 i.V.m. § 5 I 1. Alt. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im 

Land Brandenburg zur mandatierten Aufgabenübertragung des Datenschutzes sowie die 

Zuständigkeit für die Koordinierung der Akteneinsicht

Zwischen Stadt Müncheberg, Amt Märkische Schweiz, Amt Barnim Oderbruch, Amt Lebus, Amt Golzow 

und Gemeinde Letschin

Fortsetzung von Seite 11
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

gemäß   § 3 I Nr. 1 i.V.m. § 5 I 1. Alt. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im 

Land Brandenburg zur mandatierten Aufgabenübertragung des Datenschutzes sowie die 

Zuständigkeit für die Koordinierung der Akteneinsicht

Zwischen Stadt Müncheberg, Amt Märkische Schweiz, Amt Barnim Oderbruch, Amt Lebus, Amt Golzow 

und Gemeinde Letschin

Fortsetzung von Seite 12
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

gemäß   § 3 I Nr. 1 i.V.m. § 5 I 1. Alt. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im 

Land Brandenburg zur mandatierten Aufgabenübertragung des Datenschutzes sowie die 

Zuständigkeit für die Koordinierung der Akteneinsicht

Zwischen Stadt Müncheberg, Amt Märkische Schweiz, Amt Barnim Oderbruch, Amt Lebus, Amt Golzow 

und Gemeinde Letschin

Fortsetzung von Seite 13
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

gemäß   § 3 I Nr. 1 i.V.m. § 5 I 1. Alt. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im 

Land Brandenburg zur mandatierten Aufgabenübertragung des Datenschutzes sowie die 

Zuständigkeit für die Koordinierung der Akteneinsicht

Zwischen Stadt Müncheberg, Amt Märkische Schweiz, Amt Barnim Oderbruch, Amt Lebus, Amt Golzow 

und Gemeinde Letschin

Fortsetzung von Seite 14
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

gemäß   § 3 I Nr. 1 i.V.m. § 5 I 1. Alt. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im 

Land Brandenburg zur mandatierten Aufgabenübertragung des Datenschutzes sowie die 

Zuständigkeit für die Koordinierung der Akteneinsicht

Zwischen Stadt Müncheberg, Amt Märkische Schweiz, Amt Barnim Oderbruch, Amt Lebus, Amt Golzow 

und Gemeinde Letschin

Fortsetzung von Seite 15
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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung 

gemäß   § 3 I Nr. 1 i.V.m. § 5 I 1. Alt. des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im 
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Beschluss-Nr. 01/23

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz beschließt auf ihrer Sitzung am 07.09.2023 den überarbei-

teten Wirtschaftsplan Trinkwasser für das Jahr 2023 in der vorliegenden Fassung.

Beschluss-Nr. 02/23

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz beschließt auf ihrer Sitzung am 07.09.2023 den überarbei-

teten Wirtschaftsplan Abwasser für das Jahr 2023 in der vorliegenden Fassung.

Beschluss-Nr. 03/23  

Auf Grund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung des Wasserver-

bandes Märkische Schweiz durch Beschluss vom    07.09.2023 (Beschluss-Nr.03/23) den überarbeiteten Wirtschaftsplan für das 

Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt: 

1. Es betragen

1.1. Im Erfolgsplan

  Die Erträge              7.355.603 €

  Die Aufwendungen          7.678.045 €

  Der Jahresgewinn            -   322.442 €

1.2. Im Finanzplan    

  Mittelzufl uss/Mittelabfl uss aus lfd. Geschäftstätigkeit          65.060 €

  Mittelzufl uss/Mittelabfl uss aus der Investitionstätigkeit    -   889.410 €

  Mittelzufl uss/Mittelabfl uss aus der Finanzierungstätigkeit            -   654.940 €

2. Es werden festgesetzt 

2.1. Der Gesamtbetrag der Kredite auf                    0 €

2.2. Der Gesamtbetrag der Verpfl ichtungsermächtigungen     0 €

2.3. Die Verbandsumlage                                 0 €

Jeder kann Einsicht in den Wirtschaftsplan und seine Anlagen nehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 15.00 Uhr (außer 

freitags von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr) im Verwaltungsgebäude des Wasserverbandes Märkische Schweiz, Hauptstraße 56/57 in 

15377 Buckow (Märkische Schweiz), im Zimmer des Geschäftsführers, zur Einsichtnahme ausliegt.

Beschluss-Nr. 04/23

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz stellt auf ihrer Sitzung am 07.09.2023 den  durch die Mün-

zer & Storbeck Treuhand- und Revisions GmbH testierten Jahresabschluss des Wasserverbandes Märkische Schweiz für das 

Jahr 2022 fest.

Beschluss-Nr. 05/23

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz beschließt auf ihrer Sitzung am 07.09.2023 den ausgewie-

senen Gewinn des Wirtschaftsjahres 2022 in Höhe von 388.935,19 € der bestehenden zweckgebundenen Rücklage (Anlagener-

neuerungsrücklage) zuzuführen (Trinkwasser-bereich 100.689,25 € und im Abwasserbereich 288.245,94 €).

Beschluss-Nr. 06/23

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz entlastet auf ihrer Sitzung am 07.09.2023 den  Verbands-

vorsteher des Wasserverbandes Märkische Schweiz  für die Geschäftstätigkeit im Jahr 2022.

Beschluss-Nr. 07/23

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz beschließt auf ihrer Sitzung am 07.09.2023 die  Münzer & 

Storbeck Treuhand- und Revisions GmbH mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 zu beauftragen.

Beschluss-Nr. 08/23

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz wählt auf ihrer Sitzung am 07.09.2023 Herrn Michael Bött-

cher als Verbandsvorsteher des Wasserverbandes Märkische Schweiz. 

Beschluss-Nr. 09/23

Die Verbandsversammlung des Wasserverbandes Märkische Schweiz beschließt auf ihrer Sitzung am 07.09.2023 die 3. Satzung 

zur Änderung der Verbandssatzung des Wasserverbandes Märkische Schweiz (3. Änderungssatzung) in der vorliegenden Fas-

sung.

AMTLICHER TEIL 

Kurzfassung der Beschlüsse der Verbandsversammlung des Wasserverbandes 

Märkische Schweiz vom 07.09.2023

Ende der amtlichen Bekanntmachnungen
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Die Untere Jagdbehörde hat darauf hin-

gewiesen, dass durch die Zuordnung 

eines kommunalen Flurstücks in der 

Gemarkung Hoppegarten zu einem Ei-

genjagdgebiet der Stadt ein Teil der Ge-

markung Hoppegarten nicht mehr im Zu-

sammenhang mit den Fluren 1, 2 und 4 

der Gemarkung Hoppegarten steht.

Das hatte zur Folge, dass die Mehrheit 

der jagdbaren Flächen der Flur 3 von 

Hoppegarten ab dem 01.04.2023 in ei-

ner Angliederungsgenossenschaft zu-

sammengefasst werden, die durch  Herr 

Jobst Kühn von Burgsdorff und Frau 

Bar-Tal vertreten wird.  

Jeder Eigentümer in der Flur 3 von Hop-

pegarten muss sich selbst darum bemü-

hen, dass die Angliederungsgenossen-

schaft mit Leben erfüllt wird, um später 

auch eine Jagdpacht zu erhalten. Dazu 

muss er sich gegenüber der Angliede-

rungsgenossenschaft erklären und seine 

jagdbaren Flächen anmelden und nach-

weisen. 

Die Auszahlung der Jagdpachten erfolgt, 

nach Übergabe der entsprechenden 

Auszahlungsunterlagen durch die Vertre-

tung der Angliederungsgenossenschaft, 

über ein Konto der Stadt Müncheberg.

Um die Kontaktdaten zu erhalten, mel-

den Sie sich bitte bei in der Stadtverwal-

tung Müncheberg, bei Frau Rosendahl – 

Tel. 033432/81123.

Rosendahl

Sachbearbeiterin

Durch den Wirtschaftshof der Stadt 

Müncheberg wird, wie in den vergange-

nen Jahren, das Laub von  Straßenbäu-

men innerhalb der Ortsteile abgefahren. 

Dazu ist das Laub von den Anliegern auf 

Haufen bzw. Mieten zu harken bzw. in 

Big Bag´s einzufüllen. 

In diesem Zusammenhang weise ich dar-

auf hin, dass Laubhaufen frei von Fremd-

körpern wie Steine, Flaschen, Metallteile 

usw. sein müssen, da diese zu Schäden 

an der Verladetechnik des Wirtschafts-

hofes führen. 

Entsprechend verunreinigte Laubhaufen 

werden nicht entsorgt.

Weiterhin ist die Verbringung von Laub-

abfall und Grasschnitt von Grundstücken  

unzulässig, da diese nicht Bestandteil 

der gültigen Straßenreinigungssatzung 

sind. Diese kompostierbaren Abfälle 

werden durch den Wirtschaftshof eben-

falls nicht entsorgt.

Entsorgungstermine:

    

Für die Ortsteile Jahnsfelde,  Obersdorf,  

Hermersdorf und  Münchehofe  am:

09.10. bis 13.10., 23.10. bis  27.10.

06.11. bis 10.11., 20.11. bis  24.11.

04.12 bis 08.12.

Für die Ortsteile:  Hoppegarten,  Eggers-

dorf,  Müncheberg und Trebnitz am:

02.10. bis 06.10., 18.10. bis  20.10.

30.10. bis 03.11., 13.11. bis  17.11.

27.11. bis 01.12.      

Die konkreten Entsorgungstermine wer-

den im Internet veröffentlicht.

Sollten Sie Fragen zur Laubentsorgung 

haben, wenden Sie sich bitte telefonisch 

an den Wirtschaftshof der Stadt Münch-

eberg,

Herrn Dießl Tel. 033432 – 70311 oder 

0171- 4577165.

Jörg Dießl

FDL, Umwelt & Stadtgrün

Angliederungsgenossenschaft 

Hoppegarten

Information für die Eigentümer der 

Flur 3 von Hoppegarten

Laubentsorgung von 

Straßenbäumen in der Stadt 

Müncheberg 2023!
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Wir suchen: 

 Hinweis: Kosten, die Ihnen im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren bzw. einem Vorstellungsgespräch entstehen, werden von der Stadt Müncheberg nicht erstattet. Wenn Sie 
sich bewerben, erheben und verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 5 und 6 Abs. 1 lit. b der DSGVO, § 26 Abs. 1 und Abs. 8 Satz 2 BDSG nur zur Bearbeitung ihrer 
Bewerbung und für Zwecke, die sich durch eine mögliche zukünftige Beschäftigung in der Stadt Müncheberg ergeben. Nach Abschluss des Verfahrens werden Ihre Daten gelöscht. 

 

 

 
 

eine Fachkraft (m/w/d) für die  
Sachbearbeitung Kasse und Gebührenkalkulation 

 
 
In der Verwaltung der Stadt Müncheberg (ca. 7.200 Einwohner) im Landkreis Märkisch-Oderland ist zum 
schnellstmöglichen Zeitpunkt die Stelle der Sachbearbeitung Kasse und Gebührenkalkulation (m,w,d) 
neu zu besetzen. Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle mit 39 h/ Woche.  
 
Zu den wesentlichen Aufgabengebieten gehören insbesondere:  

 Barkassengeschäft 
 Elektronischen Workflow bedienen und die Abwicklung und Überwachung des Zahlungsverkehrs 

unter Beachtung der jeweiligen Fälligkeitstermine 
 Personenkontenpflege 
 Forderungsanmeldungen bei Insolvenzverfahren oder Zwangsversteigerungen 
 Mahnwesen 
 Quartalsstatistiken und Jahresrechnungsstatistiken erstellen 
 Gebührenkalkulation 
 Aufbau und Fortführung der Kosten- und Leistungsrechnung 

 
Weitere Aufgabengebiete: 

 In Vertretung: Zuordnung von Zahlungseingängen, Erstellen von Tagesabschlüssen, Planung liquider 
Mittel, Vollstreckungsersuchen erstellen  

 Vertretung des Sachgebietes Fördermittel 
 
Aufgaben- und Geschäftsverteilung ist ein grundsätzlich dynamischer Prozess, so dass Anpassungen des 
Aufgabengebietes und des Arbeitszeitumfanges vorbehalten bleiben. 
 
 
Fachliche Anforderungen: 

 Abschluss als Bilanzbuchhalter (m/w/d) oder Abschluss einer Fach-/Hochschule für Finanzwesen 
oder 

 abgeschlossene Ausbildung als Finanzbuchhalter (m,w,d) oder Verwaltungsangestellter (m,w,d) 
mit Berufserfahrung in der Finanzverwaltung oder 

 eine tätigkeitsbezogene betriebswirtschaftliche oder kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger 
Erfahrung in der Finanzverwaltung 

 fundierte und anwendungsbereite Rechts- und Fachkenntnisse auf dem Gebiet des kommunalen 
Haushalts- und Kassenrecht  

 Anwendungsbereite PC- Kenntnisse (Word, Excel, Outlook) 
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Wir suchen: 

 Hinweis: Kosten, die Ihnen im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren bzw. einem Vorstellungsgespräch entstehen, werden von der Stadt Müncheberg nicht erstattet. Wenn Sie 
sich bewerben, erheben und verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten gemäß Art. 5 und 6 Abs. 1 lit. b der DSGVO, § 26 Abs. 1 und Abs. 8 Satz 2 BDSG nur zur Bearbeitung ihrer 
Bewerbung und für Zwecke, die sich durch eine mögliche zukünftige Beschäftigung in der Stadt Müncheberg ergeben. Nach Abschluss des Verfahrens werden Ihre Daten gelöscht. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Sozialkompetenz (Kooperations- und Teamfähigkeit) sowie Weitsichtigkeit, Belastbarkeit, 
Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, wirtschaftliches- und kostenbewusstes Handeln 

 Führungszeugnis ohne Eintragungen (erst nach Besetzung der Stelle einzureichen) 
 
 
 
Wünschenswert sind: 
 
 

 Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung HKR pro Doppik H&H 
 
 

 
Wir bieten Ihnen: 
  
 
 eine der Qualifikation und Erfahrung entsprechende Vergütung nach dem TVöD-VKA  
 einen zukunftssicheren Arbeitsplatz durch unbefristete Einstellung 
 flexible Arbeitszeiten  
 30 Tage Jahresurlaub und eine jährliche Sonderzahlung 
 eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge 
 die Möglichkeit der Teilnahme an der leistungsorientierten Bezahlung 
 Fortbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 
 
 
 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen bis spätestens 29.09.2023 an 
 

bewerbung@stadt-muencheberg.de 
 

(möglichst zusammengefasst in einer PDF-Datei) 
 

Für Rückfragen zur Ausschreibung bzw. zum Aufgabengebiet steht Ihnen die Personalverantwortliche 
Sachbearbeiterin Frau Franz unter der Telefonnummer 033432-81109 gern zur Verfügung. 

 

 

gez. Dr. U. Barkusky 
Bürgermeisterin 
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werden. Das Amtsblatt erscheint bei Bedarf.

Kostenloser Download unter: www.stadt-muencheberg.de
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IMPRESSUM 

Sprechzeiten in der
Stadtverwaltung Müncheberg

 Dienstag von 09.00 - 12.00 Uhr
  und 13.00 - 18.00 Uhr
 Donnerstag von 13.00 - 16.00 Uhr

Tel.: 033432/810 Fax: 033432/ 81  143
E-Mail: rathaus@stadt-muencheberg.de

Sprechzeiten Bürgerbüro, 
Einwohnermeldewesen, Standesamt, 

Ordungswesen

 nach Vereinbarung
 Telefon: 033432 / 810
  033432 / 81 127
  033432 / 81 128

 E-Mail:  buergerservice@
  stadt-muencheberg.de

Sprechtage der Ortsvorsteher/ innenSprechtage der Ortsvorsteher/ innen
nach Vereinbarungnach Vereinbarung

 Ortsteil Eggersdorf

Herr Thomas Stähr

E-Mail: T.Staehr@t-online.de

Ortsteil Hermersdorf

Herr Lothar Hahnke

Telefon: 033432/70728

E-Mail: lothar.hahnke@web.de

Ortsteil Hoppegarten

Frau Anja Greim

Tel.: 0151 / 23 88 11 64

obgm.hoppegarten@stadt-muencheberg.de

Ortsteil Jahnsfelde

Herr Bernd Gohlke

Tel.: 033477/ 44 63

obgm.jahnsfelde@stadt-muencheberg.de

Ortsteil Müncheberg

Frau Monika Roth

Tel.: 033432/ 7 04 04

Ortsvorsteherin-Muencheberg@web.de

Ortsteil Münchehofe

Herr Peer Gesper

Tel.: 033432/ 7 11 09 o. 0172/70 16 876

gessi22@t-online.de

Ortsteil Obersdorf

Herr Torsten Schulz

obgm.obersdorf@stadt-muencheberg.de

Ortsteil Trebnitz

Herr Thomas Berendt

Tel.: 0178/ 31 29 801

E-Mail: tberendt@posteo.de

Schiedsstelle

Schiedsperson:      Frau Claudia Schertz
       Telefon: +49 173 / 99 956 73
       E-Mail: claudia.schertz@schiedsfrau.de

stellvertretende Schiedsperson:   Herr Werner Nasahl
       Telefon: +49 33432 / 73 62 70
       E-Mail: werner.nasahl@schiedsmann.de

NICHTAMTLICHER TEIL 
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